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VERMERK 
des Generalsekretariats 
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 
Betr.: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex)
– Ergebnisse der ersten Lesung des Europäischen Parlaments 
(Straßburg, 16. bis 19. Januar 2012) 

 
I. EINLEITUNG 

 

Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und mit der Gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 

Modalitäten des neuen Mitentscheidungsverfahrens1 haben der Rat, das Europäische Parlament und 

die Kommission informelle Gespräche geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung über dieses 

Dossier zu gelangen und somit eine zweite Lesung und die Einleitung des Vermittlungsverfahrens 

zu vermeiden. 

 

Dabei hat der Berichterstatter, Herr Louis MICHEL (ALDE - BE), im Namen des Ausschusses für 

bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres zwei Abänderungen (Abänderungen 1und 2) an dem 

Verordnungsvorschlag unterbreitet. Über diese Abänderungen war bei den oben erwähnten 

informellen Gesprächen Einvernehmen erzielt worden. 

                                                 
1 ABl. C 145 vom 30.6.2007, S. 5. 
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II. ABSTIMMUNG 

 

Das Plenum hat die beiden Abänderungen an dem Verordnungsvorschlag in der Abstimmung vom 

19. Januar 2012 verabschiedet. Die angenommenen Abänderungen entsprechen der zwischen den 

drei Organen erzielten Einigung und dürften daher für den Rat annehmbar sein. Folglich dürfte der 

Rat nunmehr in der Lage sein, den Gesetzgebungsakt anzunehmen. 

 

Der Wortlaut der angenommenen Abänderungen und der legislativen Entschließung des 

Europäischen Parlaments ist in der Anlage wiedergegeben. Die Abänderungen wurden in eine 

konsolidierte Fassung eingearbeitet; Ergänzungen sind durch Fettdruck und Kursivschrift 

kenntlich gemacht, das Symbol "▐ " weist auf Textstreichungen und das Symbol "" auf sprachliche 

oder schreibtechnische Änderungen hin. 

 

 
____________________ 
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ANLAGE 
(19.1.2012) 

 

Visakodex der Gemeinschaft ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Januar 2012 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft 
(Visakodex) (KOM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2011)0516), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0226/2011), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 12. Dezember 2011 gemachten 
Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A7-
0441/2011), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P7_TC1-COD(2011)0223 
Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 19. Januar 2012 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 vom 13. Juli 2009 über einen 
Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) 
 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 77 
Absatz 2 Buchstabe a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Bestimmungen für die Durchreise durch die Transitzonen von Flughäfen müssen geklärt 
werden, um Rechtssicherheit und Transparenz zu gewährleisten. 

(2) Drittstaatsangehörige, die der Visumpflicht für den Flughafentransit gemäß Artikel 3 
Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex)2 unterliegen und 
ein gültiges Visum, das von einem Mitgliedstaat, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten 
von Amerika erteilt wurde, oder einen gültigen Aufenthaltstitel, der von einem Mitgliedstaat, 
Andorra, Kanada, Japan, San Marino oder den Vereinigten Staaten von Amerika ausgestellt 
wurde, besitzen, sind von der Visumpflicht für den Flughafentransit befreit. Es sollte 
klargestellt werden, dass diese Befreiung auch für Inhaber gültiger Visa oder Aufenthaltstitel 
gilt, die von den Mitgliedstaaten, die sich nicht an der Annahme der Verordnung (EG) Nr. 
810/2009 beteiligen, oder von den Mitgliedstaaten, die die Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands noch nicht vollständig anwenden, erteilt wurden. 

(3) Für Personen mit gültigem Visum sollte die Befreiung bei der Reise in das Land, das das 
Visum erteilt hat, oder in einen anderen Drittstaat sowie nach Inanspruchnahme des Visums 
bei der Rückreise aus dem Land, das das Visum erteilt hat, Anwendung finden. 

(4) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Klärung der Bestimmungen für die Durchreise 
durch die Transitzonen von Flughäfen, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann und daher besser auf Unionsebene zu verwirklichen ist, kann die 
Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über das zur Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(5) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen 
des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der Euro-
päischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Asso-
ziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung  

                                                 
1 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 19. Januar 2012. 
2 ABl. L 243 vom 15.9.2009, S. 1. 
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des Schengen-Besitzstands1 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe B des Beschlusses 
1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchführungsvorschriften 
zu jenem Übereinkommen2 genannten Bereich gehören. 

(6) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 
Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Asso-
ziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands3 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe B des 
Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des 
Rates4 genannten Bereich gehören. 

(7) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands im Sinne des zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 
Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein 
unterzeichneten Protokolls über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen 
zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der 
Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands5 dar, die zu dem in 
Artikel 1 Buchstabe B des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des 
Beschlusses 2011/350/EU des Rates6 genannten Bereich gehören. 

(8) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position 
Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder 
durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. Da diese Verord-
nung den Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark gemäß Artikel 4 des genannten 
Protokolls innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat diese Verordnung beschlossen hat, 
ob es sie in einzelstaatliches Recht umsetzt. 

(9) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitz-
stands dar, an denen sich das Vereinigte Königreich gemäß dem Beschluss 2000/365/EG des 
Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland, einzelne Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf sie anzuwenden7, nicht 
beteiligt; das Vereinigte Königreich beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser Verord-
nung und ist weder durch diese gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

(10) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands dar, an denen sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 
28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands auf Irland8 nicht beteiligt; Irland beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser 
Verordnung und ist weder durch diese gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

                                                 
1 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
2 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31. 
3 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
4 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1. 
5 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
6 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19. 
7 ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43. 
8 ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 20. 
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(11) Für Zypern stellt diese Verordnung einen auf dem Schengen-Besitzstand aufbauenden oder 
anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 der 
Beitrittsakte von 2003 dar. 

(12) Für Bulgarien und Rumänien stellt diese Verordnung einen auf dem Schengen-Besitzstand 
aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt im Sinne des 
Artikels 4 Absatz 1 der Beitrittsakte von 2005 dar. 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 3 Absatz 5 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 erhalten folgende 

Fassung: 

"b) Drittstaatsangehörige, die über einen von einem nicht an der Annahme dieser Verordnung 
beteiligten Mitgliedstaat oder von einem Mitgliedstaat, der die Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands noch nicht vollständig anwendet, ausgestellten gültigen 
Aufenthaltstitel oder einen in Anhang V aufgelisteten gültigen Aufenthaltstitel verfügen, 
der von Andorra, Kanada, Japan, San Marino oder den Vereinigten Staaten von Amerika 
ausgestellt wurde und die vorbehaltlose Rückübernahme des Inhabers garantiert; 

c) Drittstaatsangehörige, die über ein für einen nicht an der Annahme dieser Verordnung 
beteiligten Mitgliedstaat oder für einen Mitgliedstaat, der die Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands noch nicht vollständig anwendet, oder für Kanada, Japan oder die 
Vereinigten Staaten von Amerika erteiltes Visum verfügen, wenn sie in das Land, das das 
Visum erteilt hat, oder jeden anderen Drittstaat reisen oder wenn sie nach Inanspruch-
nahme des Visums aus dem Land zurückkehren, das das Visum erteilt hat;" 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar in 
den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu 

 
Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
 

 

____________________ 


